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ner gerechteren Welt. Das Teilen aufgrund der Nächs-
tenliebe macht den Menschen menschlicher; das An-
häufen droht ihn hässlich zu machen, weil es ihn in 
seinem Egoismus einschließt. Angesichts der struktu-
rellen Dimensionen der Wirtschaft können und müs-
sen wir noch weitergehen. Aus diesem Grund habe ich 
für die Fastenzeit 2020 vom 26. bis 28. März junge Öko-
nomen, Unternehmer und Changemakers nach Assisi 
eingeladen, um zum Entwurf einer Wirtschaft beizu-
tragen, die gerechter und integrativer als die derzeitige 
ist. Wie das kirchliche Lehramt mehrfach wiederholt 
hat, ist die Politik eine herausragende Form der Nächs-
tenliebe (vgl. Pius XI., Ansprache an die FUCI [Fede-
razione Universitaria Cattolica Italiana], 18. Dezember 
1927). Dasselbe wird man von der Wirtschaft sagen 
können, wenn sie sich auf eben diesen Geist des Evan-
geliums einlässt, auf den Geist der Seligpreisungen.

Ich bitte für die kommende Fastenzeit die allerseligste 
Jungfrau Maria um ihre Fürsprache, dass wir diesen 
Appell aufgreifen und uns mit Gott versöhnen lassen, 
den Blick unserer Herzen auf das Ostergeheimnis rich-
ten und uns zu einem offenen und aufrichtigen Dialog 
mit Gott bekehren. Auf diese Weise können wir das 
werden, was Christus von seinen Jüngern sagt: Salz der 
Erde und Licht der Welt (vgl. Mt 5,13–14). 

FRANZISKUS

Rom bei St. Johannes im Lateran, am 7. Oktober 2019,
Gedenktag Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz.

Deutsche Bischofskonferenz

Rahmenordnung – Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und 

schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz

Präambel

Die Verantwortung für die Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt obliegt dem (Erz-)Bischof als Teil seiner 
Hirtensorge.

Die Prävention ist integraler Bestandteil der kirchli-
chen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel der 
katholischen Kirche und ihrer Caritas ist es, allen Kin-
dern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen im Geiste des Evangeliums und auf 
der Basis des christlichen Menschenbildes einen siche-
ren Lern- und Lebensraum zu bieten.

In diesem Lern- und Lebensraum müssen menschliche 
und geistliche Entwicklung gefördert sowie Würde und 
Integrität geachtet werden. Dabei soll vor Gewalt, ins-
besondere vor sexualisierter Gewalt, geschützt werden.

Auch psychische und physische Grenzverletzungen 
sind zu vermeiden.

Prävention als Grundprinzip professionellen Handelns 
trägt bei Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfe-

bedürftigen Erwachsenen dazu bei, dass sie in ihrer 
Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gestärkt wer-
den. Dabei ist die Sexualität als ein Bereich des mensch-
lichen Lebens zu würdigen: „Gott selbst hat die Ge-
schlechtlichkeit erschaffen, die ein wunderbares 
Geschenk für seine Geschöpfe ist.“1

In allen pädagogischen Einrichtungen soll eine Sexual-
pädagogik vermittelt werden, die Selbstbestimmung 
und Selbstschutz stärkt.

Unterschiedliche Bedarfs- und Gefährdungslagen müs-
sen bei allen Präventionsmaßnahmen angemessen be-
rücksichtigt werden.

Ziel von Prävention in Diözesen, Ordensgemeinschaf-
ten, neuen Geistlichen Gemeinschaften, kirchlichen 
Bewegungen und Initiativen sowie in kirchlichen und 
caritativen Institutionen und Verbänden ist es, eine 
Kultur des achtsamen Miteinanders zu praktizieren 
und weiterzuentwickeln.

Diese Rahmenordnung richtet sich an alle, die im Gel-
tungsbereich der Deutschen Bischofskonferenz für das 
Wohl und den Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen Verantwor-
tung und Sorge tragen.

Das Ziel dieser Rahmenordnung ist eine abgestimmte 
Vorgehensweise im Geltungsbereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz.

Sie ist Grundlage für weitere diözesane Regelungen.

Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen 
Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sollen von der (Erz-)
Diözese nur dann als förderungswürdig anerkannt wer-
den, wenn sie sich zur Anwendung der Rahmenord-
nung oder der jeweiligen diözesanen Präventionsrege-
lungen verpflichtet haben.

Sonstige Rechtsträger sollen von der (Erz-)Diözese nur 
dann als förderungswürdig anerkannt werden, wenn 
sie sich zur Anwendung der Rahmenordnung oder der 
jeweiligen diözesanen Ausführungsbestimmungen 
verpflichtet haben.

1.
Begriffsbestimmungen

1.1 Prävention im Sinne dieser Ordnung meint alle 
Maßnahmen, die vorbeugend (primär), begleitend 
(sekundär) und nachsorgend (tertiär) gegen sexuali-
sierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen ergriffen wer-
den. Sie richtet sich an Betroffene, an die 
Einrichtungen mit ihren Verantwortlichen, in de-
nen mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen gearbeitet wird, und 
auch an Beschuldigte/Täter.

1.2 Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser 
Ordnung sind insbesondere

• Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,

• Ordensangehörige,

• Kirchenbeamte,

• Arbeitnehmer,

1 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Amoris laetitia 
vom 19. März 2016, Nr. 150.
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• zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,

• nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder 
dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in 
vergleichbaren Diensten tätige Personen sowie 
Praktikanten, 

• Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunter-
nehmen angestellte Arbeitnehmer.

Für Beschäftigte im kirchlichen Dienst entfaltet 
diese Rahmenordnung, soweit sie das Arbeitsver-
hältnis berührt, nur dann rechtliche Wirkung, 
wenn sie von den zuständigen arbeitsrechtlichen 
Kommissionen im Sinne des Artikel 7 der Grund-
ordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse beschlossen wor-
den ist.

Für ehrenamtlich tätige Personen und Mandatsträ-
ger im kirchlichen Bereich gilt diese Rahmenord-
nung entsprechend.

1.3 Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne dieser 
Rahmenordnung umfasst sowohl strafbare als auch 
nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und 
Grenzverletzungen.

Die Rahmenordnung berücksichtigt dabei die Be-
stimmungen des kirchlichen und des staatlichen 
Rechts und bezieht sich somit

• sowohl auf Handlungen nach dem 13. Ab-
schnitt des Strafgesetzbuches (StGB) sowie 
wei tere sexualbezogene Straftaten

• als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in 
Verbindung mit Art. 6 § 1 SST, nach can. 1387 
CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie 
auch nach Art. 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit 
can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Minderjährigen 
oder an Personen, deren Vernunftgebrauch ha-
bituell eingeschränkt ist, begangen werden,

• und auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VeL2.

• Zusätzlich findet sie unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten des Einzelfalls Anwendung 
bei Handlungen unterhalb der Schwelle der 
Strafbarkeit, die im pastoralen oder erzieheri-
schen sowie im betreuenden, beratenden oder 
pflegenden Umgang mit Kindern, Jugendlichen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse-
nen eine sexualbezogene Grenzverletzung oder 
einen sons tigen sexuellen Übergriff darstellen.

Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen 
(innerhalb und außerhalb des kirchlichen Dienstes) 
mit sexuellem Bezug gegenüber Kindern, Jugendli-
chen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse-
nen, die mit vermeintlicher Einwilligung, ohne 
Einwilligung oder gegen deren ausdrücklichen 
Willen erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlun-
gen zur Vorbereitung, Durchführung und Geheim-
haltung sexualisierter Gewalt.

1.4 Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sind 
Schutzbefohlene im Sinne des § 225, Abs. 1 des 
StGB3.

2 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben Motu proprio 
datae Vos estis lux mundi (VELM) vom 7. Mai 2019.

3 Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Ge-
brechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner 
Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand ange-

Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst eine besondere Verantwortung, 
entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut anver-
traut sind oder weil bei ihnen allein aufgrund ihrer 
Schutz- oder Hilfebedürftigkeit eine besondere Ge-
fährdung im Sinne dieser Rahmenordnung besteht. 

Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die 
einem besonderen Macht- und/oder Abhängigkeits-
verhältnis unterworfen sind. 

Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhängig-
keitsverhältnis kann auch im seelsorglichen Kon-
text gegeben sein oder entstehen.

2.
Grundsätzliche Anforderungen an Präventionsarbeit

Die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen se-
xualisierte Gewalt müssen transparent, nachvollzieh-
bar, kontrollierbar und evaluierbar sein.

Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnah-
men zur Prävention erfolgt partizipativ in Zusammen-
arbeit mit allen hierfür relevanten Personen und Grup-
pen. Dazu gehören insbesondere auch die Kinder, 
Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen selbst.

Die Erfahrungen von Betroffenen werden dabei beson-
ders berücksichtigt.

3.
Institutionelles Schutzkonzept

Auf der Basis einer Schutz- und Risikoanalyse trägt der 
Rechtsträger die Verantwortung für die Entwicklung 
von institutionellen Schutzkonzepten innerhalb seines 
Zuständigkeitsbereichs. Diese sind regelmäßig – spä-
testens alle fünf Jahre – zu überprüfen und weiterzu-
entwickeln.

Schutzkonzepte in Einrichtungen und Diensten wer-
den in Abstimmung mit der diözesanen Koordinations-
stelle ausgestaltet (siehe Ziff. 4).

Alle Bausteine eines institutionellen Schutzkonzeptes 
sind zielgruppengerecht und lebensweltorientiert zu 
konzipieren.

3.1 Personalauswahl und -entwicklung

Die Personalverantwortlichen thematisieren die 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Vorstel-
lungsgespräch, während der Einarbeitungszeit so-
wie in regelmäßigen Gesprächen mit den Beschäf-
tigten im kirchlichen Dienst.

3.1.1 Erweitertes Führungszeugnis

Beschäftigte im kirchlichen Dienst müssen, 
entsprechend den gesetzlichen dienst- und ar-
beitsrechtlichen Regelungen, ein erweitertes 
Führungszeugnis vorlegen. Eine Pflicht zur 
Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 
für ehrenamtlich Tätige besteht, soweit es die 
gesetzlichen Regelungen bestimmen.

Diese Einsichtnahme ist dauerhaft zu doku-
mentieren.

hört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt über-
lassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder 
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). [StGB § 225 
Abs. 1]
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3.1.2 Selbstauskunftserklärung

Je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen bzw. nach Auf-
gabe und Einsatz wird von den Verantwortli-
chen geprüft, ob eine Selbstauskunftserklä-
rung vorzulegen und zu dokumentieren ist. 
Diese enthält Angaben, ob die einzustellende 
Person wegen einer Straftat nach § 72a Abs. 1 
SGB VIII verurteilt worden ist und ob insoweit 
ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsver-
fahren gegen sie eingeleitet worden ist. Darü-
ber hinaus ist die Verpflichtung enthalten, bei 
Einleitung eines solchen staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungsverfahrens dem Rechtsträger 
hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen.

3.1.3 Dritte

Bei der Vereinbarung von Dienstleistungen 
durch externe Personen oder Firmen oder wenn 
solchen externen Personen oder Firmen kirch-
liche Räume überlassen werden, sind diese Re-
gelungen analog anzuwenden.

3.1.4 Aus- und Fortbildung

In allen Fällen, in denen die Diözese die Aus- 
und Fortbildung von Beschäftigten im kirchli-
chen Dienst selbst oder mitverantwortet, be-
steht die Verpflichtung, die Themenfelder der 
Prävention verbindlich zu regeln.

3.2 Verhaltenskodex

Ein Verhaltenskodex ist im jeweiligen Arbeitsbe-
reich zu erstellen.

Dieser regelt für den jeweiligen Arbeitsbereich ein 
fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis und 
einen respektvollen Umgang mit Kindern, Jugend-
lichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-
senen.

Der jeweilige Verhaltenskodex ist von allen Be-
schäftigten im kirchlichen Dienst durch Unter-
zeichnung anzuerkennen.

Die Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung 
zum Verhaltenskodex ist verbindliche Vorausset-
zung für eine Anstellung, Weiterbeschäftigung so-
wie auch für eine Beauftragung zu einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit.

Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex vom 
Rechtsträger in geeigneter Weise zu veröffentli-
chen.

3.3 Dienstanweisungen und hausinterne Regelungen

Um das Wohl und den Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen sowie der schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen zu sichern, muss der Rechtsträger 
alle erforderlichen Normen, Dienstanweisungen 
und hausinterne Regelungen verbindlich erlassen.

Soll der Verhaltenskodex arbeitsrechtliche Ver-
bindlichkeit erhalten, muss der Rechtsträger ihn 
als Dienstanweisung erlassen.

Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsord-
nung (MAVO) sind hierbei zu beachten.

3.4 Vorgehensweise im Verdachts- oder Beschwerde-
fall4 

Jeder Rechtsträger beschreibt im Rahmen des insti-
tutionellen Schutzkonzepts die Vorgehensweise im 
Verdachts- oder Beschwerdefall. Dazu gehören in-
terne und externe Beratungsmöglichkeiten und 
Melde- und Beschwerdewege. Diese müssen in ge-
eigneter Weise bekannt gemacht werden.

Im institutionellen Schutzkonzept sind Maßnah-
men zu beschreiben, wie nach einem aufgetretenen 
Verdacht oder konkreten Vorfall die Unterstützung 
im jeweiligen System aussehen soll.

Personen mit Kontakt zu Betroffenen oder Kontakt 
zu Beschuldigten bzw. Tätern erhalten kontinuier-
lich Supervision.

3.5 Qualitätsmanagement

Der Rechtsträger hat die Verantwortung dafür, dass 
Maßnahmen zur Prävention als Teil seines Quali-
tätsmanagements implementiert, kontrolliert, eva-
luiert und weiterentwickelt werden.

Für jede Einrichtung, für jeden Verband oder für 
den Zusammenschluss mehrerer kleiner Einrich-
tungen muss eine für Präventionsfragen geschulte 
Person zur Verfügung stehen, die bei der Umset-
zung des institutionellen Schutzkonzepts beraten 
und unterstützen kann.

Als Teil einer nachhaltigen Präventionsarbeit ist 
im Rahmen der Auswertung eines Verdachts oder 
Vorfalls das Schutzkonzept auf erforderliche An-
passungen zu überprüfen.

3.6 Präventionsschulungen

Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst, die mit 
Kindern, Jugendlichen oder schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen arbeiten, werden zu Fragen 
der Prävention gegen sexualisierte Gewalt geschult. 
Alle anderen Beschäftigten im kirchlichen Dienst 
sind regelmäßig auf die Bedeutung der Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt hinzuweisen.

Prävention gegen sexualisierte Gewalt erfordert 
Grundkenntnisse und weiterführende Kompeten-
zen insbesondere zu Fragen von

• angemessener Nähe und Distanz,

• Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,

• eigener emotionaler und sozialer Kompetenz,

• Psychodynamiken Betroffener,

• Strategien von Tätern,

• (digitalen) Medien als Schutz- und Gefahren-
raum/Medienkompetenz,

• Dynamiken in Institutionen mit asymmetri-
schen Machtbeziehungen sowie begünstigen-
den institutionellen Strukturen,

• Straftatbeständen und kriminologischen An-
sätzen sowie weiteren einschlägigen rechtli-
chen Bestimmungen,

4 Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwach-
sener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchli-
chen Dienst ist hier zu beachten.
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• notwendigen und angemessenen Hilfen für Be-
troffene, ihr Umfeld und die betroffenen Insti-
tutionen,

• sexualisierter Gewalt von Kindern, Jugendli-
chen (Peer-Gewalt) und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen an anderen Minderjäh-
rigen oder schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen,

• Schnittstellenthemen wie z. B. Sexualpädago-
gik oder sexuelle Bildung sowie geschlechter- 
und kultursensible Bildung,

• regionalen fachlichen Vernetzungsmöglichkei-
ten mit dem Ziel eigener Vernetzung.

Schulungen sind zielgruppengerecht hinsichtlich 
Zielformulierung, Inhalten, Methoden und Um-
fang zu differenzieren.

Personen in Leitungsfunktionen werden zusätzlich 
zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung bei der 
(Weiter-)Entwicklung und Umsetzung des institu-
tionellen Schutzkonzeptes geschult.

Dabei stehen das Kindeswohl, die Rechte und der 
Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Mittel-
punkt. Schwerpunkte bilden dabei Maßnahmen, 
die sowohl Straftaten als auch Formen sexualisier-
ter Gewalt unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit 
erschweren oder verhindern.

3.7 Weitere Präventionsarbeit des Rechtsträgers

Jeder Rechtsträger hat darüber hinaus geeignete 
Maßnahmen zur Stärkung von Kindern, Jugendli-
chen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachse-
nen zu entwickeln. Dazu gehört auch die Einbezie-
hung des Umfelds zum Thema Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt (Eltern bzw. Personensorgebe-
rechtigte, Angehörige und gesetzliche Betreuun-
gen).

4.
Koordinationsstelle

4.1 Der (Erz-)Bischof unterhält eine diözesane Koordi-
nationsstelle zur Unterstützung, Vernetzung und 
Steuerung der Prävention gegen sexualisierte Ge-
walt. Er benennt zur Leitung eine oder mehrere 
qualifizierte Person/en als Präventionsbeauftragte. 
Sie berichten der Bistumsleitung regelmäßig über 
die Entwicklung der Präventionsarbeit.

4.2 Der (Erz-)Bischof kann mit anderen (Erz-)Bischöfen 
eine interdiözesane Koordinationsstelle einrich-
ten.

4.3 Sofern Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts 
eigene Präventionsbeauftragte ernannt haben, ar-
beiten die diözesanen Präventionsbeauftragten mit 
diesen zusammen.

4.4 Die diözesane Koordinationsstelle hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:

• Einbindung von Betroffenen gemäß Ziff. 2,

• Beratung der kirchlichen Rechtsträger bei der 
Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung 
von institutionellen Schutzkonzepten, 

• fachliche Prüfung der Schutzkonzepte der 
kirchlichen Rechtsträger,

• Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen 
(gem. Ziff. 3.6),

• Sicherstellung der Qualifizierung und Infor-
mation der für Präventionsfragen geschulten 
Person (gem. Ziff. 3.5.),

• Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und 
außerhalb der Diözese sowie zu den Ansprech-
personen für Verdachtsfälle sexuellen Miss-
brauchs gemäß der Ordnung für den Umgang 
mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und 
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener 
durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst,

• Vernetzung mit kirchlichen und nichtkirchli-
chen Fachberatungsstellen gegen sexualisierte 
Gewalt,

• Evaluation und Weiterentwicklung von ver-
bindlichen Qualitätsstandards, 

• Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrich-
tungen, 

• Fachberatung bei der Planung und Durchfüh-
rung von Präventionsprojekten, 

• Vermittlung von Fachreferenten, 

• Entwicklung von Präventionsmaterialien und 
-projekten sowie Information über Präventi-
onsmaterialien und -projekte, 

• Öffentlichkeitsarbeit.

5.
Datenschutz

5.1 Soweit diese Rahmenordnung sowie zur Ergänzung 
und Konkretisierung durch den Diözesanbischof 
erlassene Rechtsvorschriften auf personenbezo-
gene Daten einschließlich deren Veröffentlichung 
anzuwenden sind, gehen sie den Vorschriften des 
Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
sowie der Anordnung über die Sicherung und Nut-
zung der Archive der katholischen Kirche (Kirchli-
che Archivordnung – KAO) vor, sofern sie deren 
Datenschutzniveau nicht unterschreiten. Im Übri-
gen gelten das Gesetz über den Kirchlichen Daten-
schutz (KDG), die zu seiner Durchführung erlas-
sene Ordnung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche 
Archivordnung (KAO).

5.2 Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen 
richten sich nach den jeweiligen Vorschriften über 
die Aufbewahrungsfristen für Personalakten, Vor-
untersuchungsakten etc. Für die Zeit der Aufbe-
wahrung sind die Unterlagen vor unbefugten Zu-
griffen in besonderem Maße zu sichern.

Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivie-
rung von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirchliche 
Archiv ordnung (KAO) anzubietenden und zu 
 übergebenden Unterlagen die nach dem KDG oder 
anderen kirchlichen oder staatlichen Rechts-
vorschriften erforderlichen Löschungen, wenn die 
Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte 
des Betroffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt 
werden.
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6.
Ausführungsbestimmungen

Ausführungsbestimmungen zu dieser Ordnung erlässt 
der Ortsordinarius.

7.
Inkrafttreten

Die vorstehende Rahmenordnung ersetzt Regelungen, 
die aufgrund der Rahmenordnung vom 26. August 2013 
erlassen worden sind. Sie tritt zum 1. Januar 2020 in 
Kraft und ist in regelmäßigen Abständen, spätestens 
alle fünf Jahre, auf die Notwendigkeit von Anpassun-
gen zu überprüfen. 

Rottenburg, d en 21. Februar 2020

+ Dr. Gebhard Fürst
Bischof

Bischöfliches Ordinariat

BO-Nr. 800 – 10.02.20
 PfReg. M 1.8

Ordnung für den Umgang mit sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker 

und sonstige Beschäftigte im kirchlichen 
Dienst der Diözese Rottenburg-Stuttgart

A.
Einführung

Präambel

In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde und 
Integrität Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener haben sich die deutschen Bischöfe 
auf die folgende Ordnung verständigt. Sie entwickeln 
damit die Leitlinien von 2002, 2010 und 2013 fort und 
berücksichtigen die Vorgaben, die die Kongregation für 
die Glaubenslehre in ihrem Rundschreiben an die Bi-
schofskonferenzen vom 3. Mai 2011 gemacht hat.1 

1 Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 5. April 
2013 mitgeteilt, dass Papst Franziskus der Kongregation 
aufgetragen hat, den von Benedikt XVI. eingeschlagenen 
Kurs weiterzuverfolgen und im Hinblick auf die Fälle von 
sexuellem Missbrauch entschlossen vorzugehen; das heißt, 
vor allem die Maßnahmen zum Schutz der Minderjährigen, 
die Hilfe für die, die in der Vergangenheit Opfer derartiger 
Übergriffe geworden sind, das angemessene Vorgehen gegen 
die Schuldigen und den Beitrag der Bischofskonferenzen 
hinsichtlich der Formulierung und Umsetzung der nötigen 
Weisungen in diesem für das Zeugnis und die Glaubwür-
digkeit der Kirche so wichtigen Bereich voranzubringen.

Diese Ordnung gewährleistet ein einheitliches und 
rechtssicheres Vorgehen im Bereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz.2 

Das Leid der von sexuellem Missbrauch Betroffenen 
wird anerkannt. Betroffene haben Anspruch auf beson-
dere Aufmerksamkeit und Hilfe.

Sie müssen vor weiterer sexueller Gewalt geschützt 
werden. Betroffene und ihre Angehörigen sowie Nahe-
stehende und Hinterbliebene sind bei der Aufarbeitung 
von Missbrauchserfahrungen zu unterstützen und zu 
begleiten. Sexueller Missbrauch, vor allem an Minder-
jährigen sowie an schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen, ist ein Verbrechen.3 

Gerade wenn Beschäftigte im kirchlichen Dienst sol-
che Taten begehen4, erschüttert dies nicht selten bei 
den Betroffenen und ihren Angehörigen sowie Naheste-
henden und Hinterbliebenen das Grundvertrauen in die 
Menschen und in Gott. Darüber hinaus besteht die Ge-
fahr schwerer psychischer Schädigungen. Es ist die 
Pflicht der Täter5, sich ihrer Verantwortung und den 
Konsequenzen ihrer Tat zu stellen.6

Grundsätzliches

1. Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser 
Ordnung sind insbesondere

− Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,

− Ordensangehörige,

− Kirchenbeamte,

− Arbeitnehmer,

− zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,

2 Die Inkraftsetzung für die Diözese Rottenburg-Stuttgart 
erfolgt in einer leicht modifizierten Fassung, die der dort 
bewährten Praxis einer verpflichtenden Beratung durch die 
„Kommission sexueller Missbrauch“ Rechnung trägt. Die 
einheitlichen Mindeststandards i. S. der von den deutschen 
Bischöfen beschlossenen Fassung der Ordnung werden da-
bei gewahrt. 

3 „Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Rein-
hard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, 
Statement zur Vorstellung der Studie „Sexueller Miss-
brauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Dia-
kone und männliche Ordensangehörige im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz“ am 25. September 2018 in 
Fulda.

4 Vgl. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz bei ihrer 
Frühjahrs-Vollversammlung in Freiburg vom 22. bis 25. Fe-
bruar 2010 anlässlich der Aufdeckung von Fällen sexuellen 
Missbrauchs an Minderjährigen im kirchlichen Bereich. 

5 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrück-
lich in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen 
differenziert. Die gewählte Form schließt alle Geschlechter 
ein.

6 Vgl. Papst Benedikt XVI., Hirtenbrief des Heiligen Vaters an 
die Katholiken in Irland vom 19. März 2010, n. 7: „Ihr [die 
Ihr Kinder missbraucht habt] habt das Vertrauen, das von 
unschuldigen jungen Menschen und ihren Familien in 
Euch gesetzt wurde, verraten und Ihr müsst Euch vor dem 
allmächtigen Gott und vor den zuständigen Gerichten da-
für verantworten. … Ich mahne Euch, Euer Gewissen zu 
erforschen, Verantwortung für die begangenen Sünden zu 
übernehmen und demütig Euer Bedauern auszudrücken. … 
Gottes Gerechtigkeit ruft uns dazu auf, Rechenschaft über 
unsere Taten abzulegen und nichts zu verheimlichen. Er-
kennt Eure Schuld öffentlich an, unterwerft Euch der 
Rechtsprechung, aber zweifelt nicht an der Barmherzigkeit 
Gottes.“ 
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